


Berliner Lokal-Anzeiger from 2 November 1928: 

 

 

 

 

Der Einspruch gegen die Russen-Auktionen zurückgewiesen. 

Die Kunstauktion bei Lepke, welche die Schätze der Leningrader Schlösser und Museen zur 

Versteigerung bringt, war Gegenstand einer einstweiligen Verfügung geworden, die Rechtanwalt Dr. 

Fren für russische Fürsten beim Landgericht II beantragt hatte. Es sollte der Handelsvertretung der 

Sowjetrepublik verboten werden, die Gegenstände versteigern zu lassen, von denen die Antragsteller 

behaupten, sie seien ihnen aus ihrem Palais in ehemaligen Petersburg durch plündernde Banden 

gestohlen worden. Die Antragsteller beriefen sich darauf, dass die russische Verfassung beim 

Eigentumsbegriff die Grundlage des deutschen Rechtes nicht anerkenne und dass daher insoweit 

russische Gesetze in Deutschland nicht angewendet werden dürfen, vielmehr nach deutschem Recht 

die bestohlenen Eigentümer Eigentümer der Sachen geblieben sind, die jetzt in der Versteigerung 

erscheinen. 

Das Gericht trat dieser Auffassung nicht bei. Es erklärte, selbst wenn die Angaben zuträfen, dass 

Soldaten der russischen Revolutionsarmee die Sachen geplündert hätten, so sei doch nach 

Konstituierung der Republik das geplünderte Gut in ihr Eigentum übergegangen, da sie die 

Eigentümer expropriiert habe. Im Zivilgesetzbuch Russlands gäbe es kein Eigentumsrecht, und so 

können die Ausgeplünderten nicht das Eigentumsrecht geltend machen, selbst wenn man zugäbe, 

dass Soldaten der Revolutionsarmee durch Plünderungen das Eigentum erlangt hätten. Im übrigen 

sei es auch nach deutschem Recht nicht ausgeschlossen, dass im Kriege das Eigentum eines Bürgers 

ohne Entschädigung enteignet werden dürfe. Gegen den Beschluss ist sofort Beschwerde beim 

Kammergericht erhoben worden. 


